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Wertschöpfungsorientierte Umsatzsteuer-
präferenz nach dem Berlinförderungsgesetz 
(BerlinFG)   367 

DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG 

WOCHENBERICHT 32/81  
Berlin 3. August 1981 48. Jahrgang 

Wertschöpfungsorientierte Umsatzsteuerpräferenz 
nach dem Berlinförderungsgesetz (BerlinFG) 
Erfolgskontrolle und Vorschläge zur Weiterentwicklung 

Nach zehn Jahren Laufzeit der wertschöpfungsorientierten Umsatzsteuerpräferenz in Berlin 
(West) hat der Bundesminister für Wirtschaft das DIW mit einer Erfolgskontrolle beauftragt. 

Die Untersuchung basiert auf einer Befragung im Berliner verarbeitenden Gewerbe, die 
im zweiten Halbjahr 1979 durchgeführt wurde und an der sich mehr als 1000 Unternehmen 
beteiligt haben. Auf der Grundlage dieser Analyse sind vom DIW Vorschläge zur effizienteren 

Gestaltung der Herstellerpräferenz entwickelt worden, die im Rahmen eines Planspiels auf 
Praktikabilität und Auswirkungen getestet wurden. Der vorliegende Bericht informiert über die 

wichtigsten Ergebnisse der empirischen Untersuchung und skizziert die Vorschläge des Insti-
tuts zur Weiterentwicklung des Förderungsinstruments. 

Ziele und Gestaltung der Absatzförderung 

Berlin verfügt über ein weitgefächertes System 

zur Förderung seiner Wirtschaft, das im Hinblick auf 
Zahl und Differenzierung der Instrumente ebenso 
wie im Hinblick auf die Höhe der Hilfen einzigar-
tig ist. 

Eine zentrale Stellung innerhalb des Präferenz-
systems nimmt die Förderung des Fernabsatzes ein: 
Lieferungen in Berlin hergestellter Waren nach 
Westdeutschland sind schon seit Anfang der fünf-
ziger Jahre umsatzsteuerlich begünstigt, und zwar 

sowohl beim westdeutschen Abnehmer als auch 

beim Berliner Produzenten. 

Ziel dieser dauerhaft angelegten Maßnahmen, auf 

die ein Drittel aller Vergünstigungen aufgrund des 

BerlinFG (1980: 1,8 Mrd. DM) entfällt, ist die Stei-

gerung der Wettbewerbsfähigkeit der Berliner Wirt-

schaft auf auswärtigen Märkten und der Ausbau 

fernabsatzorientierter Fertigungen in der Stadt. 

Dabei soll die Abnehmerpräferenz Unternehmer 
in Westdeutschland zum Kauf Berliner Produkte 
anregen, die Herstellerpräferenz den Berliner Pro-

duzenten einen Ausgleich für die Vielfalt der Stand-
ortnachteile geben, die aus der besonderen geopoli-
tischen Situation der Stadt resultieren. 

Bemessungsgrundlage beider Präferenzen war bis 
zum Jahresende 1970 allein der Umsatz; Produktio-
nen mit hohem und mit niedrigem Berliner Lei-
stungsanteil wurden gleichermaßen — mit jeweils 
4,2 vH des Rechnungsbetrages — gefördert. Die so 

gestaltete Steuervergünstigung hat sicherlich ent-

scheidend zur Steigerung des industriellen Fern-

absatzes beigetragen. Sie konnte jedoch nicht ver-

hindern, daß vielfach wichtige betriebliche Funk-

tionsbereiche von Berlin nach Westdeutschland ver-

lagert wurden und lediglich die Endfertigung in der 

Stadt verblieb: Der Steuervorteil konnte auch bei 

verringerter wirtschaftlicher Eigenleistung des Unter-

nehmens ausgeschöpft werden. 
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Seit 1971 richtet sich die Höhe der Steuervergün-
stigung beim Hersteller auch nach der im Umsatz 
enthaltenen Berliner Wertschöpfung: Der Kürzungs-
anspruch beträgt grundsätzlich 4,5 vH des begün-
stigten Umsatzes; bei einer Wertschöpfungsquote 
zwischen 50 vH und 65 vH steigt er auf 5 vH und bei 
einer Quote von mehr als 65 vH auf 6 vH. Für ver-
schiedene materialintensive und mit Verbrauchsteu-
ern belastete Produkte gelten Präferenzkürzungen 

und -ausschlüsse. Überdies wird die Steuervergün-
stigung — nach Ablauf der Übergangsfrist — seit 
1976 nur noch dann gewährt, wenn eine Mindest-
wertschöpfung von 10 vH nachgewiesen werden 

kann. 

Neben der wertschöpfungsorientierten Präferenz, 
die beim Verkauf (sowie bei Vermietung und Ver-
pachtung) von Gegenständen und bei Werkleistun-
gen gewährt wird, enthält das Berlinförderungsgesetz 
seit 1970 zwei weitere wichtige Maßnahmen zur För-
derung des Fernabsatzes: 

— Einen Umsatzsteuer-Kürzungsanspruch für unter-
nehmensinterne Warenlieferungen (innenumsätze) 
in Höhe von 6 vH des internen Verrechnungsent-
gelts. Dadurch soll auch derjenige Teil der Ber-
liner Produktion begünstigt werden, der nicht 
unmittelbar an westdeutsche Fremdabnehmer ver-
äußert, sondern als Teil- oder Zwischenproduktion 
oder zu Anlagezwecken in einer westdeutschen 
Betriebstätte des Unternehmens verwendet wird. 

— Einen zweifachen Umsatzsteuer- Kürzungsanspruch 
für ausgewählte überregionale Dienstleistungen 
in Höhe von 10 vH (Hersteller) bzw. 4,2 vH (Ab-
nehmer) des vereinbarten Entgelts. Begünstigt 
werden allerdings lediglich Leistungen, die im 
Auftrage Dritter ausgeführt werden; unterneh-
mensinterne Dienstleistungen sind von der Prä-
ferenz ausgeschlossen. 

Mit der Wertschöpfungsbindung des Kürzungssat-
zes wollte der Gesetzgeber die Subventionsmittel 
gezielter einsetzen und auf diese Weise einen struk-
turpolitisch wirksamen Beitrag zur nachhaltigen Stär-
kung der Berliner Wirtschaft leisten'. Im einzelnen 
wurde von der neuen Regelung erwartet: 

— eine Verbesserung der industriellen Produktions-
struktur durch Umschichtung von wertschöpfungs-
armen zu wertschöpfungsintensiven Fertigungs-
linien, 

— die Schaffung neuer und hochwertiger Arbeits-
plätze und 

— die Erzielung zusätzlicher Einkommenseffekte auf 
den Vorleistungsstufen durch Intensivierung der 
intraregionalen Verflechtung. 

Bestandsaufnahme: Auswirkungen 
der wertschöpfungsorientierten Herstellerpräferenz 

Die Erfolgskontrolle hat gezeigt, daß die Nachteile 
der reinen Umsatzsteuerpräferenz durch den partiel-

len Einbau des Wertschöpfungsprinzips nicht in dem 
erhofften Umfang beseitigt werden konnten; die 
Ziele der Reform sind teilweise verfehlt worden. 

Insbesondere wirkt die Präferenz nach wie vor in 
zweifacher Weise unerwünscht selektiv: 

1. Die Anreize sind ausschließlich auf den Ferti-
gungsbereich ausgerichtet. Durch die unzuläng-
liche Abgrenzung des Wertschöpfungsbegriffs — 
nach den Bestimmungen des BerlinFG gilt als 
Berliner Wertschöpfung die Differenz zwischen 
Umsatz und materiellen Vorleistungen in Form 
von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen — werden 
sämtliche immateriellen Vorleistungen, die in den 
Wert des Produkts eingehen (Verwaltung, For-
schung und Entwicklung, Werbung, Vertrieb usw.), 
automatisch als Berliner Wertschöpfung gezählt. 
Dabei ist es unerheblich, ob diese Leistungen in 
Berlin oder in Westdeutschland entstanden sind, 
ob sie von Dritten oder aus dem eigenen Unter-
nehmen bezogen wurden. Auf diese Weise 
besteht kein Anlaß, Arbeitsplätze aus dem zen-

tralen Unternehmensbereich in Berlin anzusiedeln; 
auch die Verlagerung derartiger Arbeitsplätze in 
das Bundesgebiet ist ohne Rückwirkung auf die 
Höhe der Präferenz. Der Neigung multiregiona-
ler Unternehmen, in Berlin lediglich Fertigungs-
stätten auf- und auszubauen, die Stadt also ähn-
lich wie peripher gelegene Entwicklungsregionen 
vorwiegend als Werkbank zu begreifen, die zen-
tralen Dienstleistungsfunktionen dagegen mehr 
und mehr in westdeutschen Ballungszentren zu 
konzentrieren, wird mithin durch die Wertschöp-
fungsregelung ebensowenig entgegengewirkt wie 
durch die ausschließlich umsatzorientierte Steuer-
vergünstigung der sechziger Jahre. 

2. Innerhalb der Fertigung werden weiterhin über-
wiegend umsatzstarke, aber wertschöpfungs-
schwache, kapital- und rohstoffintensive Produk-
tionen — NE-Metalle, Kosmetika, Kaffee, Kakao-
halberzeugnisse, Zigaretten — in die Stadt gezo-
gen, Produktionen also, die am wenigsten ange-
sprochen werden sollten. Bei der niedrigen Ein-
gangsstufe von 10 vH Wertschöpfung (im Sinne 

des BerlinFG) und der hohen Sockelförderung 

von 4,5 vH hatte die Einführung der wertschöp-

fungsbezogenen Präferenzierung für einen großen 

Teil der Unternehmen mit geringer Wertschöp-

fungsquote keine Verschlechterung der Förde-
rungsbedingungen zur Folge. Bezogen auf die 

Berliner Leistung profitieren sie weit überdurch-

schnittlich von der Absatzförderung; ihre Berlin-

spezifischen Kosten sind regelmäßig geringer als 

die Steuervergünstigung. 

1 Vgl. Allgemeine Begründung zum Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Berlinhilfegesetzes und anderer 
Vorschriften. Drucksache des Deutschen Bundestages, 
VI/614, S.10 ff. 
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Lohnintensive Fertigungen mit hohem Verede-
lungsgrad, aber relativ geringen Umsätzen — zum 
Beispiel aus den Sparten Maschinen- und Appa-
ratebau, Druck und Satztechnik — sind demgegen-
über eindeutig benachteiligt. Bei ihnen werden 
die ökonomischen Standortnachteile durch die 
Herstellerpräferenz kaum ausgeglichen; die An-
reizwirkung der übrigen — vor allem der ertrag-
steuerlichen — Präferenzen wird verwässert. In 
diesen Industriegruppen ist daher eher ein Trend 
aus Berlin hinaus zu beobachten: Heimische 
Unternehmen gründen Zweigbetriebe in West-
deutschland und expandieren vielfach dort. Gleich-
zeitig ist die Zahl der Neuansiedlungen relativ 
gering. 

Insgesamt bestehen aufgrund der viel zu breit 
angelegten Förderungsintervalle, die eine ins Ge-
wicht fallende Abkehr vom Wertschöpfungsprinzip 
bedeuten, lediglich für Unternehmen, deren Wert-
schöpfungsquote dicht unterhalb der nächsthöhe-
ren Förderungsschwelle liegt, Anreize zur Lei-
stungsanreicherung ihrer Produktion. Bei den übri-
gen Unternehmen dürfte die in bezug auf die 
Wertschöpfung degressive Gestaltung der Präfe-
renz ein verstärktes Engagement in Berlin eher 
behindern als fördern. 

Vor allem als Folge der durch die Hersteller-
präferenz induzierten Verschiebungen in der Produk-
tionsstruktur — insbesondere von der Investitions-
güterindustrie zum Nahrungs- und Genußmittelsek-
tor, aber auch innerhalb einzelner Zweige, wie 
Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik — nimmt der 
Anteil der Berliner Leistung am Umsatz des ver-
arbeitenden Gewerbes seit einiger Zeit ab. Schon 
die nach den Vorschriften des BerlinFG berech-
nete, also überhöhte, durchschnittliche Wertschöp-
fungsquote ist von 57 vH im Jahre 1972 auf 52 vH 
im Jahre 1978 gefallen. Die echte regionale Wert-

schöpfungsquote ist überschlägigen Berechnungen 
zufolge weit stärker zurückgegangen. 

Daß es sich bei diesem Rückgang in erster Linie 
um eine regionalspezifische Entwicklung und nicht, 
wie gelegentlich vermutet, um ein generelles, tech-
nologisch bedingtes Phänomen handelt, zeigt ein 
Vergleich mit dem Bundesgebiet: Dort war die Wert-
schöpfungsquote im Betrachtungszeitraum insgesamt 
wie in den meisten Industriezweigen stabil. 

Das überdurchschnittliche Wachstum rohstoff-
intensiver Produktionen, die neben dem Rohstoff 
selbst nur eine geringe Menge anderer Vorlei-
stungen verarbeiten, hat mitbewirkt, daß der Inte-

grationsgrad der Berliner Industrie — der durch die 

Berücksichtigung von Vorleistungsbezügen aus Ber-

lin bei der Wertschöpfungsberechnung erhöht wer-

den sollte — in den siebziger Jahren nicht gestiegen 

ist, sondern eher abnehmende Tendenz zeigt. Diese 

Entwicklung ist allerdings auch auf häufig fehlende 

Bezugsmöglichkeiten zurückzuführen. Schließlich hat 
die Wertschöpfungsregelung wenig zur Intensivie-
rung der intraregionalen Verflechtung beigetragen: 
Bei dem ohnehin geringen Gewicht der Berliner 
Vorleistungen — im Durchschnitt der Industrie wird 
die Wertschöpfungsquote durch Anrechnung der 
regionalen Vorleistungen nur um 2,5 vH-Punkte er-
höht — sind die Förderungsintervalle viel zu groß, 
als daß spürbare Anreize zum verstärkten Bezug 
Berliner Waren vorhanden sein könnten. 

Mit der zunehmenden Aufblähung der Berliner 
Umsätze durch Rohstoffe und westdeutsche Dienst-
leistungen steigt das Präferenzvolumen kontinuier-
lich und rasch, ohne daß es zu entsprechenden 
regionalwirtschaftlichen Effekten kommt. Zwischen 
1970 und 1978 haben die Steuerausfälle aufgrund 
der Herstellerpräferenz auf mehr als das Doppelte, 
nämlich um 113 vH — von 470 Millionen DM auf gut 
1 Mrd. DM — zugenommen, während die um Ver-
brauchsteuern bereinigte Bruttowertschöpfung ledig-
lich um 73 vH erhöht wurde. Der Subventionsauf-
wand pro Einheit Berliner Leistung ist damit in den 
acht Jahren des Betrachtungszeitraums um ein Vier-
tel gestiegen. 

Auch ein Steigen des Fördervolumens hat nicht 
verhindern können, daß die Zahl der industriellen 
Arbeitsplätze um ein Drittel — fast dreimal so 
schnell wie im Bundesgebiet — zurückgegangen ist. 
Zudem hat die durchschnittliche Qualifikation der 
Arbeitskräfte abgenommen. Der Anteil der Fach-
arbeiter, der Angestellten und der Hochschulabsol-
venten an den Beschäftigten des verarbeitenden 
Gewerbes ist heute in der Stadt wesentlich geringer 
als in den meisten industriellen Ballungsgebieten 
Westdeutschlands. Dies gilt für den gesamten Wirt-
schaftsbereich wie für die Mehrzahl seiner Ferti-
gungszweige. Auffallend ist dabei die relativ geringe 
Besetzung der meisten Investitionsgüterindustrien 
mit Hoch- und Fachhochschulabsolventen. Vor allem 
in der Elektroindustrie bleibt ihr Anteil in Berlin mit 
7,5v11 erheblich unter dem Durchschnittswert der 
großen westdeutschen Stadtregionen (10 vH) zurück 
— eine Erscheinung, die besonders deutlich die 
räumliche Funktionentrennung bei multiregional täti-
gen Unternehmen zum Ausdruck bringt. Bei dem 
hohen Gewicht der Industrie innerhalb der Berliner 
Wirtschaft muß sich die Auszehrung des Beschäf-
tigtenpotentials auf die Dauer auch deutlich negativ 
auf die Bevölkerungsstruktur auswirken. 

Eine wichtige Voraussetzung für das Durchbrechen 
dieses Trends ist — neben einer Verbesserung der 
übrigen Standortbedingungen — eine problem-
gerechte Gestaltung der Umsatzsteuerpräferenz. Der 
effizientere Einsatz dieses Instruments ist dabei auch 

im Hinblick auf die forciert geführte Subventions-

debatte erforderlich. Zwar kann in Anbetracht der 

geopolitischen Situation der Stadt auf Dauerhilfen 

zur Kompensation spezifischer Kosten nicht verzich-
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tet werden. Sie sind indes so anzulegen, daß die 
Subventionsmentalität zurückgedrängt wird und der 
Subventionsaufwand in einem vernünftigen Verhält-
nis zum regionalwirtschaftlichen Nutzen steht. 

Vorschläge zur Weiterentwicklung der 
wertschöpfungsorientierten Umsatzsteuerpräferenz 

Ansatzpunkte und Gestaltung 

Die dargestellten Fehlentwicklungen sind weniger 
auf die Grundprinzipien des Förderungssystems als 
vielmehr auf die Mängel seiner Ausgestaltung zu-
rückzuführen. Ziel einer Präferenzreform sollte daher 
die Beseitigung der Schwachstellen, nicht aber 
eine grundlegende Änderung des Systems sein. Bei 
seinen Vorschlägen hat sich das DIW von folgenden 
Überlegungen leiten lassen: 

Die Umsatzsteuerpräferenz sollte auf die Förde-
rung des Fernabsatzes beschränkt bleiben. Eine 
generelle steuerliche Begünstigung der Produktion, 
wie sie von verschiedenen Gutachtern' gefordert 
wird, ist in ihren finanziellen Auswirkungen nicht 
zu überschauen, solange der Berechtigtenkreis nicht 
in eindeutiger Weise abgegrenzt wird. Vor allem 
ginge sie jedoch am zentralen ökonomischen Pro-
blem der Stadt vorbei. Nach Modellrechnungen des 
DIW ist nämlich für das kommende Jahrzehnt mit 
einer weiteren deutlichen Verringerung der Bevöl-
kerung zu rechnen'. Das Ausmaß dieses Rückgangs 
hängt dabei primär von der Beschäftigungsentwick-
lung in der Stadt ab. Die Abnahme der Einwohner-
zahl wirkt in jedem Falle bremsend auf das Wachs-
tum der innerstädtischen Nachfrage und hat — wie 
schon in den zurückliegenden Jahren — einen Rück-
gang der Beschäftigung in den von dieser Nachfrage 
abhängigen Sektoren zur Folge. Soll das steigende 
heimische Erwerbspersonenpotential in der Stadt 
gehalten und zugleich beschäftigt werden, so kann 
dies nur über eine Ausweitung der Zahl der Arbeits-
plätze in den fernabsatzorientierten Wirtschafts-
bereichen, insbesondere in der verarbeitenden Indu-
strie, erreicht werden'. Ausbau und Neuansiedlung 
entsprechender Betriebe müssen daher auch künftig 
im Mittelpunkt der Förderung stehen. 

Eine zweite Konstante innerhalb der Absatzför-
derung sollte die Abnehmerpräferenz sein. Zwar hat 
diese Begünstigung bei multiregional tätigen Unter-
nehmen ihren Sinn teilweise verloren. Für die 

meisten Berliner Firmen — vor allem für die vielen 

kleinen und mittleren Firmen aus dem Investitions-

güter- und dem Verbrauchsgütersektor, die regional 

leicht substituierbare Güter herstellen und einer 

harten westdeutschen Konkurrenz ausgesetzt sind — 

stellt sie indes nach wie vor eine unverzichtbare 

Hilfe bei der Akquisition von Aufträgen dar. 

Einer Neuordnung bedarf allerdings die Hersteller-

präferenz. Sie beeinflußt direkt die Art und Weise 

der Produktion und des unternehmerischen Enga-
gements in Berlin. Ziel ist einmal, den bereits in 
der Stadt produzierenden Unternehmen stärkere 
Anreize zur Intensivierung ihrer Tätigkeit zu geben. 
Dazu gehören insbesondere auch Anreize zur Errich-
tung von hochwertigen Arbeitsplätzen im Bereich 
zentraler Funktionen. Zum anderen — und mit der 
gleichen Dringlichkeit — wird angestrebt, die unver-
mindert kräftige Expansion rohstoffintensiver, wert-
schöpfungsarmer Fertigungen zu bremsen und statt 
dessen Produktionen mit hohem Veredelungsgrad 
nach Berlin zu ziehen. 

Mit Blick auf diese Ziele und die Tatsache, daß 
die betriebliche Wertschöpfungsquote mit der Know-
how-Intensität und dem Dienstleistungsgehalt der 
Produkion, mit der intraregionalen Vorleistungsver-
flechtung sowie mit dem Anteil dispositiver Tätig-
keiten in Berlin steigt, empfiehlt das DIW, das Wert-
schöpfungsprinzip künftig möglichst konsequent in 
der Präferenz zu verankern und durch verschiedene 
Einzelmaßnahmen zu ergänzen. Vorgeschlagen wird 
folgende Regelung: 

1. Bemessungsgrundlage der Präferenz sind wie 
bisher die Lieferungen im Sinne der §§ 1, la 
BerlinFG. 

2. Kriterium für die Höhe der Präferenz ist die tat-
sächlich in Berlin erbrachte unternehmensinterne 
wie induzierte Leistung. Dies bedeutet die Abkehr 

vom bislang praktizierten Prinzip der subtraktiven 

Ermittlung der Wertschöpfung aus Umsatz und 

Materialeinsatz, nach dem auch westdeutsche 

Dienstleistungen zur Berliner Wertschöpfung rech-

nen. Die Berliner Wertschöpfung wird statt dessen 

additiv — aus ihren betrieblichen Komponenten, 

Personalkosten, Zinsen, ertragsabhängige Steu-

ern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Ge-

winn/Verlust sowie aus dem Wert bestimmter, aus 

der Stadt bezogener Vorleistungen — ermittelt. 

Bei Unternehmen, die auch außerhalb von Berlin 

tätig sind, werden Gewinn/Verlust und Zinsen 

entsprechend dem gewerbesteuerlichen Zerle-

gungsverfahren nach der Lohn- und Gehaltsumme 

auf die einzelnen Betriebstätten aufgeteilt. 

3. Die personellen Aufwendungen für Forschung und 

Entwicklung in Berlin werden bei der Wertschöp-

fungsberechnung mit dem zweifachen Betrag 

angesetzt. Durch diesen massiven Anreiz soll 

2 Vgl. zuletzt Arbeitsgruppe Berlinförderung: Leitlinien 
für eine integrierte Berlinförderung, Berlin 1981. 
3 Vgl. Bevölkerung und Wirtschaft in Berlin (West). 

Projektionen bis zum Jahre 2000. Bearb.: Uwe Müller, 
Ingo Pfeiffer, Peter Ring, Walter Schöning. In: Wochen-
bericht des DIW, Nr.48/1980. 
' Die Zielprojektionen des Senats von Berlin für die 

demographische und ökonomische Entwicklung der Stadt 
(DIW-Variante V) impliziert, daß bis zum Ende dieses 
Jahrzehnts 20 000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Indu-
strie geschaffen werden. 
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eine Intensivierung entsprechender Tätigkeiten in 
der Stadt erreicht werden. 

4. Unternehmensinterne Lieferungen, die bisher mit 
einem einheitlichen Satz von 6 vH begünstigt 
sind, werden in die Wertschöpfungsbindung ein-
bezogen. 

5. Förderungsintervalle und Kürzungssätze werden 
so gestaltet, daß eine möglichst einheitliche Be-
günstigung der Wertschöpfung erreicht wird. Eine 
stufenlose Präferenzierung würde allerdings bei 
Unternehmen mit sehr niedrigen Wertschöpfungs-
quoten zu starke Einbußen mit sich bringen; 
außerdem wird häufig auf die Gefahr von Hand-
habungsschwierigkeiten sowie eines rapiden An-
stiegs der Zahl der Streitfälle hingewiesen. Vor-
gesehen ist daher eine Sockelpräferenz in Höhe 
der bei jeder Produktion entstehenden Berlin-
spezifischen Kosten. Nach überschlägigen Rech-
nungen liegt diese Basis-Belastung bei 2,5 vH 
des Umsatzes nach Westdeutschland. Dieser Satz 
wird allen Unternehmen im Wertschöpfungsbereich 
unter 25 vH gewährt. Im Wertschöpfungsbereich 
über 25 vH steigt der Fördersatz in Intervallen 
von fünf vH-Punkten um jeweils 0,5 vH-Punkte 
— also von 3 vH im Wertschöpfungsintervall zwi-
schen 25 vH und 30 vH bis auf 10 vH im Wert-
schöpfungsintervall zwischen 95 vH und 100 vH. 
Die im Umsatz enthaltene Berliner Wertschöpfung 
wird auf diese Weise generell mit rund 10 vH 
präferenziert. 

Grundsätzlich ist eine Mindestwertschöpfung von 
10 vH vorzusehen. Sollte sich während der Anlauf-
phase herausstellen, daß durch das additive 
Berechnungsverfahren die Wertschöpfungsquoten 
einiger Unternehmen von gegenwärtig wenig über 
10 vH auf unter 10 vH sinken, so wäre zu erwä-
gen, die Mindestwertschöpfung entsprechend her-
abzusetzen. 

6. Um einen ausreichenden Vertrauensschutz zu 
gewährleisten und den von Präferenzverlusten 
betroffenen Unternehmen die Möglichkeit zur 
Umstellung oder Vertiefung ihrer Tätigkeit in 
Berlin zu geben, müßte während einer Anpas-
sungsperiode eine Option auf das bestehende 
Verfahren eingeräumt werden. Damit eine weitere 
Expansion wertschöpfungsgeringer Produktionen 
nicht mehr lohnend ist, aber auch im Hinblick 
auf die Kosten einer solchen Regelung, darf diese 
Periode allerdings nicht zu lang gewählt werden. 
Sie sollte fünf Jahre nicht übersteigen. 

Eine Alodeltrechnung 
zu den monetären Auswirkungen 

Der DIW-Ansatz wurde auf mehreren Ebenen 
überprüft. Ein Gutachten der Treuarbeit AG Wirt-
schafts- und Steuerberatungsgesellschaft in Berlin 

diente dazu, die Durchführbarkeit im betrieblichen 
Rechnungswesen nachzuweisen. In einem Erfah-
rungsaustausch mit Vertretern verschiedener Indu-
strieunternehmen wurden theoretische und praktische 
Probleme einer sachgerechten Erfassung der Berliner 
Wertschöpfung erörtert. An Hand detaillierter Mo-
dellrechnungen für ausgewählte Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen und Größenklassen wurden 
Funktionsfähigkeit und Subventionswirkung des addi-

tiven Wertschöpfungsverfahrens eingehend unter-
sucht. Insgesamt ergibt sich, daß der gewählte Ansatz 
einerseits praktikabel und zumutbar ist, andererseits 
in die gewünschte Richtung wirkt. 

Nach Berechnungen auf der Basis der betrieb-
lichen Daten von 62 Unternehmen sowie der Kosten-
strukturstatistik für 1978 hätte eine übergangs-
lose Einführung der wertschöpfungsbezogenen Prä-
ferenz eine spürbare Umverteilung der Mittel zwi-
schen den verschiedenen Branchen sowie zwischen 
einzelnen Unternehmen zur Folge. Entscheidend für 
diese Umverteilung sind bei Unternehmen, deren 
Wertschöpfungsquote sich im oberen Bereich der 
Wertschöpfungsskala befindet, der Einbau zusätz-
licher Stufen, bei Unternehmen aus dem unteren und 
mittleren Wertschöpfungsbereich die Eliminierung 
der westdeutschen Leistungen aus der Wertschöp-
fung. 

Während die Wertschöpfungsquoten der Berliner 
Unternehmen nach dem additiven Verfahren in der 

Regel kaum geringer, teilweise sogar höher sind als 
die Wertschöpfungsquoten nach dem geltenden sub-
traktiven Verfahren, nehmen sie bei multiregional 
tätigen Unternehmen mit Sitz außerhalb Berlins 
durchweg ab. Das Ausmaß dieses Rückgangs ist von 
Zweig zu Zweig verschieden. Relativ gering ist die 
Veränderung bei den meisten Unternehmen des 
Investitionsgüterbereichs; sie müssen damit rechnen, 
daß die anerkannte Wertschöpfungsquote um 10 vH-
Punkte bis 20 vH-Punkte verringert wird. Wesentlich 
stärker ausgeprägt ist die Abnahme dagegen bei 
den Markenartikelherstellern aus der kosmetischen 
Industrie und der Ernährungsbranche sowie bei den 
Unternehmen der Zigarettenindustrie. Sie erreichen 
gegenwärtig Wertschöpfungsquoten von mehr als 
65 vH; ihre tatsächliche Berliner Wertschöpfung liegt 
jedoch zwischen 10 vH und 35 vH des präferenzier-
ten Umsatzes. Während also jetzt ein Förderungs-
satz von 6 vH erzielt wird, beträgt er nach dem vor-
geschlagenen Verfahren 2,5 vH bis 3,5 vH. 

Bei der NE-Metall-Industrie sowie bei den roh-

stoffintensiven Fertigungszweigen der Ernährungs-

industrie — bei Spirituosen, Kaffee, Kakaohalb-

erzeugnissen — ändern sich die ohnehin extrem 

niedrigen Wertschöpfungsquoten durch eine Umstel-

lung der Berechnungsmethode nicht wesentlich. Bei 
diesen Unternehmen verringert sich das Präferenz-

volumen aber unabhängig davon, ob in Berlin nur 
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eine Betriebstätte oder der Sitz des Unternehmens 
ist, durch die Herabsetzung des Eingangssatzes von 
4,5 vH auf 2,5 vH. 

Eine nach Industriegruppen differenzierende Be-
trachtung der Verteilungswirkungen — immer ohne 
Berücksichtigung von Obergangsregelung und unter-
nehmenspolitischen Reaktionen — ergibt für 1978 
folgendes Bild: 

Präferenzeinbußen haben insbesondere hinzuneh-
men die NE-Metallindustrie, die Tabakverarbeitung 
und das Ernährungsgewerbe mit jeweils mehr als 
einem Viertel ihrer bisherigen Vergünstigung. Deut-
lich weniger Mittel als nach dem geltenden System 
erhalten auch die Textilindustrie (- 22 vH), Fein-
mechanik und Optik (- 20 vH), die Büromaschinen-
und die Kunststoffindustrie (jeweils — 14 vH). Nach-
teile ergeben sich schließlich für die Elektroindustrie 
(— 12 vH) und die Holzbearbeitung (— 6 vH). Alle 
anderen Industriezweige profitieren von einer Um-
stellung. Bemerkenswert ist vor allem, daß sich die 
Position des Maschinenbaus erheblich verbessert. Die 

Unternehmen dieses Bereichs erhalten im Falle einer 
geänderten Bemessungsgrundlage 13 vH mehr Prä-
ferenz als jetzt. Aber auch das Fördervolumen der 
chemischen Industrie, des Stahl- und Leichtmetall-
baus, des Fahrzeugbaus und aller wichtigen Ver-
brauchsgüterzweige erhöht sich um 6 vH bis 10 vH. 

Hinter diesen Durchschnittswerten verbergen sich 
allerdings teilweise Umschichtungen innerhalb der 
einzelnen Branchen. Dies gilt vor allem für den Inve-
stitionsgüterbereich. Dort erzielen 180 Unternehmen 
Präferenzgewinne von insgesamt 29 Mill. DM, das 
entspricht einem Viertel ihrer bisherigen Förderungs-
summe. Die Hälfte der zusätzlichen Präferenz ent-
fällt dabei auf den Maschinenbau. Gleichzeitig tritt 
jedoch bei 54 weiteren Unternehmen eine Verringe-
rung des Fördervolumens um insgesamt 60 Mill. DM 
ein, drei Viertel davon in der Elektrotechnik. Per 
Saldo verbleibt also im Investitionsgüterbereich ein 
Verlust von 31 Mill. DM. Ähnlich heterogen sind die 

Auswirkungen im Bereich der Verbrauchsgütererzeu-
gung, wo Präferenzgewinnen von 6 Mill. DM Präfe-
renzeinbußen von 10 Mill. DM gegenüberstehen. 
Ziemlich einheitlich sind die Verteilungswirkungen 

dagegen im Nahrungs- und Genußmittelsektor, in 

dem es praktisch keinen Betrieb mit spürbaren Vor-

teilen gibt. Im Ernährungsgewerbe ist freilich das 

Präferenzvolumen, das durch eine Verfahrensände-

rung nicht tangiert wird, relativ hoch; es beträgt 

40 Mill. DM und entspricht damit zwei Dritteln der 

gesamten systemneutralen Fördersumme. 

Immerhin haben rund 60 vH der nach West-

deutschland liefernden Unternehmen durch die vor-

geschlagene Reform unmittelbare Vorteile gegen-

über der geltenden Förderpraxis. Knapp 30 vH der 

Unternehmen erhalten weniger Präferenzen als nach 

dem bestehenden System, und bei gut 10 vH der 
Unternehmen ändert sich der Präferenzbetrag durch 
eine Umstellung nicht. 

Insgesamt würde sich der gesamte Förderungs-
betrag um 100 Mill. DM (10 vH) verringern. Solche 
Rechnungen sind allerdings fiktiv. Das für eine 
Obergangsfrist eingeräumte Optionsrecht könnte 
zunächst zu einem leicht steigenden Mittelbedarf 
führen. Inwieweit nach Ablauf der Karenzzeit wieder 
eine Verminderung eintritt, hängt davon ab, in wel-
chem Ausmaß die Unternehmen auf die angebotenen 
Anreize reagieren. In jedem Falle ist sichergestellt, 
daß die Effizienz der eingesetzten Mittel signifikant 
erhöht und ein weiterer inadäquater Anstieg des 
Subventionsvolumens verhindert wird. 

Tendenzen unternehmerischer Reaktionen 

In Anbetracht der erheblichen Umschichtung und 
einer mittelfristig möglichen Verringerung der För-
dermittel stellt sich die Frage nach den Erfolgsaus-
sichten und Risiken einer Präferenzänderung. 

Bei der Erörterung dieser Frage ist zunächst zu 
bedenken, daß die gegenwärtige Regelung schon 
aus finanziellen Gründen auf Dauer kaum aufrecht-
erhalten werden kann: Bei einer unvermindert kräf-
tigen Expansion umsatzstarker, aber wertschöpfungs-
armer Produktion in der Stadt würde das Präferenz-
volumen auch künftig rasch steigen, ohne daß es zu 
den erwünschten gesamtwirtschaftlichen Effekten 
— insbesondere zu einer Stabilisierung der Beschäf-
tigung — kommt. Die Effizienz der eingesetzten Mit-
tel würde weiter abnehmen. 

Davon abgesehen darf die Umverteilung nicht 
statisch gesehen werden. Entscheidend ist vielmehr, 
welche Anpassungsmöglichkeiten die Unternehmen 
unter den geänderten Förderungsbedingungen 

haben, inwieweit sie also stärker als bisher angeregt 
werden, sich intensiver und in allen betrieblichen 
Bereichen in Berlin zu engagieren. 

Da die Entscheidungsstrukturen der einzelnen 

Unternehmen zu heterogen und auch zu wenig 
bekannt sind, müssen Aussagen zu diesen Fragen 
weitgehend spekulativ bleiben. Immerhin lassen die 
Ergebnisse der Befragungen im verarbeitenden 
Gewerbe einige Tendenzen erkennen. Dabei hat sich 
gezeigt, daß die Umsatzsteuerpräferenz bei den 
meisten — auch bei den meisten kleineren — Unter-

nehmen in die Rentabilitätsrechnung eingeht, inner-

halb der monetären Anreize des BerlinFG regel-

mäßig dominiert und bei Standortentscheidungen 

durchweg eine wichtige Rolle spielt. 

Bei den Berliner Unternehmen mit hoher Wert-
schöpfungsquote — derjenigen Gruppe, auf die der 

Vorschlag zur Neuordnung der Herstellerpräferenz 

wesentlich zielt — sind nach den Erfahrungen der 
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persönlichen Gespräche durchaus Reaktionen zu 
erwarten: 

Unternehmen, deren Produkte regional leicht sub-
stituierbar sind (Teile der Elektrotechnik, EBM-Wa-
ren, Druck und Satztechnik), und die bei hohem Lohn-
kostenanteil einer harten Konkurrenz aus westdeut-
schen Niedriglohngebieten ausgesetzt sind, würden 
die Berliner Standortnachteile besser verkraften 
können, wettbewerbsfähiger werden und eher in 
Berlin expandieren. Unternehmen, die Spezialer-
zeugnisse herstellen, die aber — zunächst wegen der 
geopolitischen Situation der Stadt, später aufgrund 
regionaler Kostenunterschiede — Zweigbetriebe in 
Westdeutschland gegründet haben und jetzt vorwie-
gend dort expandieren (Maschinenbau, Apparatebau, 
Feinmechanik und Optik, Musikinstrumente), würden 
sich vermutlich wieder mehr auf den Standort Berlin 
konzentrieren. Großes Interesse hat bei diesen Un-
ternehmen die Absicht gefunden, die Personalaus-
gaben für Forschung und Entwicklung bei der Wert-
schöpfungsberechnung doppelt zu gewichten . 

Für multiregionale Unternehmen, die in Berlin mit 
einem Wertschöpfungsanteil von wenig mehr als 
10 vH produzieren (NE-Metalle, Kosmetik, Kaffee, 
Kakaohalberzeugnisse, Spirituosen), dürfte eine wei-
tere Konzentration ihrer Fertigung in der Stadt im 
Falle einer Kürzung der Präferenz im vorgeschla-
genen Umfang nicht mehr interessant sein. Diese 
Unternehmen haben auch kaum Möglichkeiten, ihre 
Präferenzposition durch betriebliche Maßnahmen 
wieder zu verbessern. In Anbetracht der in der 
Regel niedrigen Umsatzrenditen einerseits, der ver-
gleichsweise geringen Standortnachteile anderer-
seits ist jedoch eine Einstellung der Produktion 
ebenfalls unwahrscheinlich. Anders einzuschätzen ist 
die Situation bei den multiregionalen Unternehmen 
des mittleren Wertschöpfungsintervalls, insbesondere 
im Investitionsgüterbereich und bei der tabakverar-
beitenden Industrie. Hier dürften einerseits wirk-
same Anreize, andererseits genügend Möglichkeiten 

für ein stärkeres Engagement in Berlin gegeben 
sein. 

Mit einiger Wahrscheinlichkeit hat die bisherige 
vergleichsweise geringe Präferenzierung im oberen 
Wertschöpfungsbereich lohn- und know-how-inten-
sive Betriebe — zum Beispiel aus dem Maschinen-
bau — aus Berlin ferngehalten. Bei derartigen 
Fertigungen sind die Umsatzrenditen häufig hoch, 
die Berlin-spezifischen Zusatzkosten ebenfalls. Eine 
Produktion in Berlin ist erst dann lohnend, wenn die 
ökonomischen Standortnachteile durch die Absatz-
präferenz ausgeglichen werden und damit die ertrag-
steuerlichen Vorteile voll zur Geltung kommen 
können. Insofern würde durch die vorgeschlagene 
Regelung zumindest ein kräftiger monetärer Anreiz 
zur Ansiedlung gegeben sein. 

Insgesamt spricht also vieles dafür, das beste-
hende System der Herstellerpräferenz in der vor-
geschlagenen Weise weiterzuentwickeln. Wenn die-
ses in so ausgewogener Form mit einer Obergangs-
regelung erfolgt, ist auch nicht damit zu rechnen, 
daß die Unternehmen mit dem Abbau von Arbeits-
plätzen reagieren. Langfristig würde allerdings eine 
Änderung der Produktionsstruktur eintreten. Diese 
ist aber auch notwendig, wenn man verhindern will, 
daß das Gewicht der umsatz- und subventionsinten-
siven Produktionen innerhalb der Berliner Industrie 
weiter steigt. Mit einer zunehmenden Abhängigkeit 
von derartigen Betrieben würden sich die Chancen 
einer zielgerechten Ausgestaltung der Förderung 
vermindern. 

Will man all dies vermeiden, um eine an den 
Problemen der Zukunft orientierte Produktionsstruk-
tur der Berliner Wirtschaft zu erreichen, ist eine 
zügige Reform der Herstellerpräferenz erforderlich. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Restriktio-

nen bei den öffentlichen Haushalten ist eine Effizi-

enzsteigerung auch der Berlin-Subventionen unab-

dingbar. 
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Otto Bach 

persönliches Mitglied im Kuratorium des Deutschen Instituts für Wirtschafts-

forschung, ist am 28. Juli 1981 im Alter von 81 Jahren gestorben. 

Otto Bach hat die Entwicklung des DIW von den ersten neuen Anfängen 

in der frühen Nachkriegszeit bis zuletzt in verschiedenen Funktionen begleitet. 

Schon 1947 wurde er in den Vorstand gewählt. Er hat dieses Amt bis 1974 ver-

sehen. Danach gehörte er dem Kuratorium als persönliches Mitglied an. Für 

eine kurze Zeit im Jahre 1954 hat er die Aufgaben des Leiters der Abteilung 

„Sozialwirtschaft" wahrgenommen. 

Aufgrund seiner großen Erfahrungen, die er sich in der Erfüllung politischer 

und administrativer Aufgaben erworben hatte, waren sein Rat und seine Mit-

wirkung für das DIW von außerordentlich hohem Wert. Dies gilt insbesondere 

für ein Institut mit ständig wachsenden Aufgaben, deren Lösung auch neue 

organisatorische Wege erfordert. Die intime Kenntnis des Instituts, die er trotz 

vieler anderer Verpflichtungen immer wieder erneuerte, war die Grundlage des 

ständigen fruchtbaren Zusammenwirkens. Wir haben Otto Bach viel zu verdanken. 

Für das Kuratorium, den Vorstand, die Mitarbeiter 

und die Freunde 

des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Krupp 
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